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Hauptsatzung 
des Amtes Trave-Land  

 
in der Fassung der 2. Nachtragssatzung 

 
 

Aufgrund des § 24 a der Amtsordnung für Schleswig-Holstein ( AO )in Verbindung mit § 4 der 
Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein ( GO ) wird nach Beschluss des Amtsausschusses 
und mit Genehmigung des Landrats des Kreises Segeberg folgende Hauptsatzung des Amtes 
Trave-Land erlassen: 
 
 

§ 1 
Amtssitz, Wappen, Siegel 

 
(1) Die Verwaltung des Amtes hat ihren Amtssitz in Bad Segeberg. 

 
(2) Die Amtsflagge zeigt: Auf einem durch einen weißen gewellten Streifen schräg geteilten, 

oben roten, unten blauen Flaggentuch die Figuren des Amtswappens in flaggengerechter 
Tinktur. 

 
(3) Das Wappen des Amtes zeigt: Durch einen silbernen Wellenbalken von Rot und Blau 

schräglinks geteilt. Oben ein silberner Pferdekopf und ein Eichenzweig, unten zwei goldene 
Rapsblüten. 

 
(4) Das Dienstsiegel zeigt das Amtswappen mit der Umschrift: „Amt Trave-Land, Kreis Sege-

berg“. 
 

(5) Die Verwendung des Amtswappens durch Dritte bedarf der Genehmigung der Amtsvorste-
herin oder des Amtsvorstehers. 

 
 

§ 2 
Amtsausschuss 

 
(1) Der Amtsausschuss soll mindestens alle 13 Wochen einberufen werden. 

 
(2) Die Ladungsfrist beträgt 7 Tage.  

 
(3) Jedes Mitglied des Amtsausschusses hat eine Stellvertreterin oder einen Stellvertreter. Die 

Stellvertretenden vertreten die Mitglieder des Amtsausschusses im Verhinderungsfall. 
 
 

§ 3 
Amtsvorsteherin, Amtsvorsteher 

 
Außer den ihr oder ihm gesetzlich übertragenen Aufgaben obliegen der Amtsvorsteherin oder 
dem Amtsvorsteher die Entscheidungen, die nicht nach § 10 AO in Verbindung mit § 28 GO 
dem Amtsausschuss vorbehalten sind. §§ 5 und 10 bleiben unberührt. Ausgenommen von der 
Übertragung ist die Entscheidung über die Befangenheit von Mitgliedern des Amtsausschusses. 
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§ 4 
Leitende Verwaltungsbeamtin, 
Leitender Verwaltungsbeamter 

 
(1) Die leitende Verwaltungsbeamtin oder der leitende Verwaltungsbeamte führt die Geschäfte 

der laufenden Verwaltung unter der Leitung der Amtsvorsteherin oder des Amtsvorstehers. 
Dazu gehören auch vermögensrechtliche Geschäfte im Sinne des § 10 bis zu den dort fest-
gelegten Wertgrenzen. 
 

(2) Die leitende Verwaltungsbeamtin oder der leitende Verwaltungsbeamte berät die ehrenamt-
lichen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der amtsangehörigen Gemeinden. Ziel der 
Beratung ist es, die rechtmäßige, zweckmäßige und wirtschaftliche Wahrnehmung der Ver-
waltung sowie das Wohl der Einwohnerinnen und Einwohner sicherzustellen. Zu der Bera-
tung gehören insbesondere Fragen der Anwendung des § 43 GO. Über die Form (mündlich 
bzw. schriftlich), Zeitpunkt und Ort der Beratung (in der Gemeinde, in der Amtsverwaltung 
oder an einem anderen Ort) entscheidet die leitende Verwaltungsbeamtin oder der leitende 
Verwaltungsbeamte nach pflichtgemäßem Ermessen und möglichst in Abstimmung mit den 
ehrenamtlichen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern. In geeigneten Fällen kann die lei-
tende Verwaltungsbeamtin oder der leitende Verwaltungsbeamte auch eine Mitarbeiterin 
oder einen Mitarbeiter des Amtes mit der Beratung beauftragen. Die leitende Verwaltungs-
beamtin oder der leitende Verwaltungsbeamte unterrichtet die Amtsvorsteherin oder den 
Amtsvorsteher über die Beratungspunkte, die für das gesamte Amt von Bedeutung sind. In 
grundsätzlichen Angelegenheiten soll sich die leitende Verwaltungsbeamtin oder der leiten-
de Verwaltungsbeamte vor der Beratung mit der Amtsvorsteherin oder dem Amtsvorsteher 
abstimmen. 
 

(3) Der leitenden Verwaltungsbeamtin oder dem leitenden Verwaltungsbeamten wird die Zu-
ständigkeit der obersten Dienstbehörde für die  Dienstkräfte des Amtes übertragen. 

 
 

§ 5  
Einstellung von Dienstkräften des Amtes 

 
(1) Der Amtsvorsteherin oder dem Amtsvorsteher wird die Entscheidung über die Einstellung 

der Dienstkräfte des Amtes für die Stellen von Beamten des mittleren und gehobenen 
Dienstes und vergleichbaren Beschäftigten mit Ausnahme der Einstellung von Teamleiterin-
nen und Teamleitern sowie der leitenden Verwaltungsbeamtin bzw. des leitenden Verwal-
tungsbeamten übertragen. 
 

(2) Der Amtsausschuss kann die Entscheidung im Einzelfall an sich ziehen. 
 
 

§ 6 
Gleichstellungsbeauftragte 

 
(1) Die Gleichstellungsbeauftragte wird vom Amtsausschuss bestellt. Die Gleichstellungsbeauf-

tragte ist hauptamtlich tätig. Ihr können anderweitige dienstliche oder arbeitsrechtliche Ver-
pflichtungen übertragen werden, soweit dies ihren Arbeitsauftrag als Gleichstellungsbeauf-
tragte nicht beeinträchtigt. 
 

(2) Die Gleichstellungsbeauftragte trägt zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen 
und Männern im Amt Trave-Land bei. Sie ist dabei insbesondere in folgenden Aufgaben-
bereichen tätig: 
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- Einbringung frauenspezifischer Belange in die Arbeit des Amtsausschusses, der Ge-
meindevertretungen der amtsangehörigen Gemeinden, z.B. auch bei der Erstellung von 
Satzungen und Plänen, und der von der Amtsvorsteherin oder dem Amtsvorsteher gelei-
teten Verwaltung, 

- Prüfung von Verwaltungsvorlagen auf ihre Auswirkungen für Frauen, 
- Mitarbeit an Initiativen zur Verbesserung der Situation von Frauen im Amt, 
- Anbieten von Sprechstunden und Beratungen, 
- Zusammenarbeit mit gesellschaftlichen Gruppen, Institutionen, Betrieben und Behörden, 

um Belange geschlechtlicher Ungleichbehandlung wahrzunehmen. 
 

(3) Die Gleichstellungsbeauftragte unterliegt der allgemeinen Dienstaufsicht der Amtsvorste-
herin oder des Amtsvorstehers; sie ist in Ausübung ihrer Tätigkeit an fachliche Weisungen 
der Amtsvorsteherin oder des Amtsvorstehers, der leitenden Verwaltungsbeamtin oder des 
leitenden Verwaltungsbeamten nicht gebunden. 
 

(4) Die Amtsvorsteherin oder der Amtsvorsteher und die leitende Verwaltungsbeamtin oder der 
leitende Verwaltungsbeamte haben die Gleichstellungsbeauftragte im Rahmen ihres Auf-
gabenbereiches an allen Vorhaben so frühzeitig zu beteiligen, dass deren Initiativen, Anre-
gungen, Vorschläge, Bedenken und sonstige Stellungnahmen berücksichtigt werden kön-
nen. Dazu sind ihr die zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendigen Unterlagen zur Kenntnis zu 
geben, sowie erbetene Auskünfte zu erteilen. 
 

(5) Die Gleichstellungsbeauftragte kann in ihrem Aufgabenbereich eigene Öffentlichkeitsarbeit 
betreiben. Dabei ist sie an Weisungen nicht gebunden. Sie kann an den Sitzungen des 
Amtsausschusses und der Ausschüsse teilnehmen. Dies gilt auch für nichtöffentliche Sit-
zungen. Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzungen sind ihr rechtzeitig bekanntzugeben. In  
Angelegenheiten ihres Aufgabenbereiches ist ihr auf Wunsch das Wort zu erteilen. 

 
 

§ 7 
Verwaltung 

 
Das Amt unterhält an seinem Amtssitz eine eigene Verwaltung. 
 
 

§ 8 
Ständiger Ausschuss 

 
(1) Zur Vorbereitung der Beschlüsse des Amtsausschusses wird als ständiger Ausschuss nach 

§ 10a AO ein Planungs- und Maßnahmenausschuss gebildet. Er setzt sich zusammen aus 
9 Mitgliedern des Amtsausschusses. Bei der Zusammensetzung soll auf eine angemessene 
Berücksichtigung der einzelnen Regionen hingewirkt werden. Sein Aufgabengebiet umfasst 
u.a. die Aufgabenplanung, Finanzplanung, Personalwesen, Prüfung des Jahresabschlus-
ses, Fachplanung, Realisierung und Betreuung von (Investitions-)Vorhaben. 

 
(2) Der Planungs- und Maßnahmenausschuss tagt öffentlich. Die Öffentlichkeit ist auszu-

schließen, wenn überwiegende Belange des öffentlichen Wohls oder berechtigte Interessen 
Einzelner es erfordern. Über den Antrag auf Ausschluss der Öffentlichkeit wird in nichtöf-
fentlicher Sitzung beraten und entschieden; ohne Beratung über den Antrag wird in öffentli-
cher Sitzung entschieden. 

 
(3) Dem Ausschuss wird die Entscheidung über die Befangenheit seiner Mitglieder und der 

nach § 10 a) Abs. 4 AO an den Ausschusssitzungen teilnehmenden Personen übertragen. 
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(4) Der Amtsausschuss kann unter Beachtung der Bestimmungen des § 10 AO durch Be-
schluss dem Planungs- und Maßnahmenausschuss im Rahmen der zur Verfügung stehen-
den Haushaltsmittel und nach Maßgabe der vom Amtsausschuss festgelegten Ziele und 
Grundsätze die Befugnis übertragen, Entscheidungen zu treffen über 

 
1. die Vergabe von Aufträgen 
2. die Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen 

 
Die/der Vorsitzende des Maßnahmenausschusses berichtet dem Amtsausschuss regelmä-
ßig über den Stand der Maßnahmen. Das Nähere zu dieser Berichtspflicht regelt der Amts-
ausschuss. 
 

(5) Der Planungs- und Maßnahmenausschuss kann aus seiner Mitte für einzelne oder mehrere 
Maßnahmen Maßnahmenbetreuer benennen. Die Maßnahmenbetreuer berichten dem Aus-
schuss regelmäßig über den Stand der Maßnahmen. Das Nähere zu dieser Berichtspflicht 
und die durch den Maßnahmenbetreuer zu erledigenden Aufgaben regelt der Ausschuss. 

 
 

§ 9 
Verarbeitung personenbezogener Daten 

 
(1) Das Amt ist für sich selbst und für die amtsangehörigen Gemeinden für die Zahlung von 

Entschädigungen und um Gratulationen auszusprechen berechtigt, Namen, Anschrift, Funk-
tion, Kontoverbindung, Fraktionszugehörigkeit, Tätigkeitsdauer und Geburtsdatum der Mit-
glieder des Amtsausschusses und der amtsangehörigen Gemeindevertretungen sowie der 
sonstigen Ausschussmitglieder bei den Betroffenen gem. §§ 13 und 26 LDSG zu erheben 
und in einer Überweisungs- sowie einer Mitgliederdatei zu speichern. 

(2) Abs. 1 gilt entsprechend für die Erhebung von Namen, Anschriften, Funktionen und Tätig-
keitsdauer von ehrenamtlich Tätigen bei den Betroffenen gem. § 13 und 26 LDSG und 
Speicherung in einer Mitgliederdatei sowie Überweisungsdatei. 

 
 

§ 10 
Wertgrenze bei Erwerb von und Verfügung über Amtsvermögen 

 
(1) Der Amtsvorsteherin oder dem Amtsvorsteher wird die Befugnis übertragen, bis zu folgen-

den Wertgrenzen Vermögensgegenstände zu erwerben und über Amtsvermögen zu verfü-
gen: 
 

a) bei dem Tausch oder der Belastung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rech-
ten bis zum Wert von 25.000,00 Euro;  

b) bei der Hingabe von Darlehen und Zuschüssen, bei dem Erwerb und bei der entgelt-
lichen Veräußerung von Sachen, Forderungen und anderen Rechten bis zum Wert von 
10.000,00 Euro; 

c) bei der unentgeltlichen Veräußerung von Sachen, Forderungen und anderen Rechten 
bis zum Wert von 1.000,00 Euro. 
 

(2) Der leitenden Verwaltungsbeamtin oder dem leitenden Verwaltungsbeamten wird die Befug-
nis übertragen, bis zu 50 % der Wertgrenzen nach Abs. 1 Vermögensgegenstände zu er-
werben und über Amtsvermögen zu verfügen. 
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§ 11 

Verträge nach § 24a AO i. V. m. § 29 GO 
 
Verträge des Amtes mit Mitgliedern des Amtsausschusses, stellvertretenden Mitgliedern des 
Amtsausschusses und juristischen Personen, an denen Mitglieder des Amtsausschusses, stell-
vertretenden Mitgliedern des Amtsausschusses beteiligt sind, sind ohne Genehmigung des 
Amtsausschusses rechtsverbindlich, wenn sie sich innerhalb einer Wertgrenze von 
25.000,00 Euro, bei wiederkehrenden Leistungen von monatlich 2.500,00 Euro, halten. Ist dem 
Abschluss eines Vertrages eine öffentliche Ausschreibung vorausgegangen und der Zuschlag 
nach Maßgabe der Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen oder der Vergabe- und Ver-
tragsordnung für Bauleistungen  oder der Vergabeordnung für freiberufliche Leistungen erteilt 
worden, so ist der Vertrag ohne Genehmigung des Amtsausschusses rechtsverbindlich, wenn 
er sich innerhalb einer Wertgrenze von 50.000,00 Euro, bei wiederkehrenden Leistungen von 
monatlich 5.000,00 Euro, hält. 
 
 

§ 12 
Verpflichtungserklärungen 

 
Verpflichtungserklärungen zu Geschäften, deren Wert 25.000,00 Euro, bei wiederkehrenden 
Leistungen monatlich 2.500,00 Euro, nicht übersteigt, sind rechtsverbindlich, auch wenn sie 
nicht den Formvorschriften des § 24 a der AO in Verbindung mit § 51 Abs.2 und 3 GO entspre-
chen. Satz 1 gilt entsprechend für Ernennungsurkunden von Beamtinnen und Beamten und für 
Arbeitsverträge mit  Beschäftigten. 
 
 

§ 13 
Veröffentlichungen 

 
(1) Satzungen und Verordnungen des Amtes werden im amtlichen Bekanntmachungsblatt des 

Amtes Trave-Land veröffentlicht. Es führt die Bezeichnung „Uns Dörper“, erscheint 14tägig 
und wird allen Haushaltungen kostenlos zugestellt. Des weiteren liegt das Bekannt-
machungsblatt während der Dienstzeiten im Amtsgebäude des Amtes Trave-Land in Bad 
Segeberg, Waldemar-von-Mohl-Straße 10, für jedermann zur Einsichtnahme und zur Mit-
nahme aus. Auf Antrag wird jedem Einwohner das Bekanntmachungsblatt gegen Erstattung 
der Zustellgebühren postalisch übersandt. 
 

(2) Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzungen des Amtsausschusses werden durch Abdruck im 
amtlichen Bekanntmachungsblatt des Amtes  bekannt gemacht.  
 

(3) Auf die gesetzlich vorgeschriebene Auslegung von Plänen und Verzeichnissen ist in der 
Form des Abs. 1 hinzuweisen. Die Auslegungsfrist beträgt 1 Monat, soweit nicht gesetzlich 
etwas anderes bestimmt ist. Beginn und Ende der Auslegung sind auf dem ausgelegten 
Exemplar mit Unterschrift und Dienstsiegel zu vermerken. 
 

(4) Andere gesetzlich vorgeschriebene öffentliche Bekanntmachungen erfolgen ebenfalls in der 
Form des Abs. 1, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist. 
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§ 14 
In-Kraft-Treten 

 
 
Die Hauptsatzung ist am 18.Januar 2006 in Kraft getreten.  
 
Die 1. Nachtragssatzung ist am 16. Juli 2008 in Kraft getreten.  
 
Die 2. Nachtragssatzung ist am 22. August 2013 in Kraft getreten.  
 


